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§ ^
Frachtkosten/Einlagerungskostcn

(1) Der Großverteiler trägt die Frachtkosten ab 
Versandstation des Herstellers bis zur Empfangs
station in den Fällen, in denen er selbst Empfänger 
ist oder in denen eine unmittelbare Belieferung

a) der örtlich zuständigen Vereinigung der gegen
seitigen Bauernhilfe (Bäuerliche Handels
genossenschaft) — VdgB — (BHG) zur Versor
gung der bäuerlichen Betriebe und der land
wirtschaftlichen Betriebe der öffentlichen Hand,

b) der den Vereinigungen Volkseigener Güter 
(VVG) unterstehenden volkseigenen Betriebe,

c) der Maschinenausleihstationen (MAS) 
ab Hersteller erfolgt.

(2) Wird Erntebindegarn von einem Lager/Ver- 
tragslager des Großverteilers bezogen, haben die 
Empfänger die entstehenden Transportkosten ab 
Lager/Vertragslager zu tragen. Außerdem müssen 
sie in diesen Fällen dem Lagerhalter eine Einlage
rungsvergütung bezahlen, welche einheitlich für 
Papiererntebindegarn und Fasererntebindegarn be
trägt:

im IV. Quartal 1951 .........................  4 DPf je kg,
im I. Quartal 1952 .........................  3 DPf je kg,
im II. Quartal 1952 .........................  2 DPf je kg,
im III. Quartal 1952 .........................  1 DPf je kg.

Berichtigung
In de* Preisverordnung Nr. 230 vom 26. Januar 

1952 — Verordnung über die Preisbildung im 
Waagenbauer-Handwerk (GBl. S. 165) sind in der 
Anlage folgende Berichtigungen vorzunehmen:

1. Auf S. 167 Abschnitt I Tabelle B. Fuhrwerks
waagen:

Der senkrechte Trennungsstrich zwischen 
der Größenangabe 7,5 t und 10 t ist zu strei
chen. Esmuß heißen „7,5 t bislOt“. Die unter

(3) Durch die Einlagerungsvergütung nach Abs. 2 
sind für den Lagerhalter sämtliche Kosten der Lager
haltung abgegolten. Die Einlagerungsvergütung darf 
nicht weiterberechnet werden.

§ 8
Rechnungsangaben

In Rechnungen sind stets die zutreffenden Güte
klassen für das gelieferte Erntebindegarn sowie die 
Auf- und Abschläge anzugeben. Als Rechnungsver
merk im Sinne der Preisanordnung Nr. 153 vom
15. Oktober 1948 (PrVOBl. S. 219) ist der Hinweis 
auf die vorliegende Preis Verordnung anzubringen.

§ 9
Inkrafttreten

(1) Diese Preisverordnung tritt mit ihrer Verkün
dung in Kraft und gilt für alle Lieferungen in Ernte
bindegarn zur Ernte 1952. Hersteller dürfen Nach
berechnungen oder Vergütungen für bereits getätigte 
Lieferungen nicht vornehmen.

(2) Die Preisverordnung Nr. 131 vom 10. Februar 
1951 (GBl. S. 84) tritt mit dem Zeitpunkt der erfolg
ten Abrechnungen der Lieferungen von Erntebinde
garn zur Ernte 1951 außer Kraft.

Berlin, den 17. Mai 1952

Ministerium der Finanzen
I. V.: R um p f
Staatssekretär

der Größenangabe 7,5 t aufgeführten Preise 
gelten für die Größenangabe 7,5 t bis 10 t.

2. Auf S. 170 Abschnitt E. Laufgewichtswaagen 
bis 500 kg muß es zu Ziffer 1 richtig heißen:

1. Regelleistungspreise wie im Abschnitt II, 
Dezimalwaagen 500 kg Tragkraft.

Ferner ist hinter der Ziffer 5 nachzutragen: 
Die in den Ziffern 2 bis 5 auf gef ührten Rege
lungen haben für alle Regelleistungspreise 
der Anlage Gültigkeit.
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